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1. Einleitung 

Der Sachstand beschäftigt sich mit Fragen zu Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien aus 
Deutschland und den EU-Mitgliedstaaten Dänemark, Griechenland, Estland, Lettland und 
Schweden. Insbesondere wird darauf eingegangen, ob tatsächlich Abschiebungen nach Afghanis-
tan und Syrien stattfinden und auf welchen Gründen dies beruht. 

2. Deutschland 

Ausreisepflichtige Personen können nur abgeschoben werden, wenn dies tatsächlich möglich ist 
und keine Abschiebungsverbote eingreifen (§ 60 Aufenthaltsgesetz – AufenthG1). Ein sog. ziel-
staatsbezogenes Abschiebungsverbot besteht insbesondere gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG, soweit 
sich aus der Anwendung der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten (EMRK) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. Besondere Rele-
vanz besitzt dabei das Refoulementverbot, dass aus Art. 3 EMRK (Verbot der Folter und un-
menschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung) abgeleitet wird und auch in der Gen-
fer Flüchtlingskonvention (GFK) und dem Flüchtlingsrecht der Europäischen Union verankert 
ist. Die Zuerkennung eines Abschiebungsverbots auf Grundlage von § 60 Abs. 5 AufenthG in Ver-
bindung mit Art. 3 EMRK setzt eine Prüfung des konkreten Einzelfalls voraus. Dazu und zu wei-
teren Einzelheiten zu Art. 3 EMRK (einschließlich der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte) wird auf die Dokumentation des Fachbereichs WD 2 vom 11. 
März 2024 mit dem Titel „Die Ausweisung von straffällig gewordenen Flüchtlingen nach Afgha-
nistan und Syrien im Lichte des Völkerrechts“, WD 2 - 3000 - 009/24, verwiesen. Greift das Re-
foulementverbot, darf die ausreisepflichtige Person nicht in den betreffenden Staat abgeschoben 
werden (§ 60 Abs. 5 AufenthG). Es verbleibt insofern auch kein Regelungsspielraum des nationa-
len Gesetzgebers. 
 
2.1. Tatsächliche Durchführbarkeit 

Rückführungen nach Syrien und nach Afghanistan sind laut Aussagen der Bundesregierung seit 
geraumer Zeit bereits aus praktischen Gründen nicht durchführbar. Insbesondere erkennt die 
Bundesregierung die De-facto-Regierung der Taliban in Afghanistan nicht an und arbeitet nicht 
mit ihr zusammen. Mit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 wurde die Unterstüt-
zung des Bundes bei Rückführungen nach Afghanistan vor dem Hintergrund der allgemeinen 
und politischen Lage ausgesetzt.2 Im Herbst 2023 erklärte die Bundesregierung zudem, dass nach 
ihrer Einschätzung weiterhin keine Möglichkeiten bestehen, Abschiebungen nach Syrien zu rea-
lisieren. Die Lage in Syrien sei aus Sicht der Bundesregierung unverändert.3 
 
Im Dezember 2023 hat die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder 
(IMK) das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) gebeten, bis zur nächsten 

 

1 Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.02.2008 (BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Art. 1 
des Gesetzes vom 21.02.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 54) geändert worden ist. 

2 BT-Drs. 20/5942, S. 80. 

3 Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der AfD, BT-Drs. 20/8280, S. 24 unter Ver-
weis auf BT-Drs. 20/3614, S. 11. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/059/2005942.pdf#page=86
https://dserver.bundestag.de/btd/20/082/2008280.pdf#page=24
https://dserver.bundestag.de/btd/20/036/2003614.pdf
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Sitzung der IMK im Juni 2024 zu prüfen, auf welchem Weg Abschiebungen und kontrollierte frei-
willige Ausreisen verurteilter schwerer Straftäter und Gefährder in deren Herkunftsstaaten, ein-
schließlich Syrien und Afghanistan, durchgeführt werden können.4 Im Dezember 2023 verwies 
das BMI in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage zum einen erneut auf die praktische 
Nichtdurchführbarkeit von Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan und erklärte ferner: 

  Die Rückführung ausreisepflichtiger Personen liegt in der Zuständigkeit der Länder. Derzeit 
sind Rückführungen nach Syrien und nach Afghanistan bereits aus praktischen Gründen 
nicht durchführbar. Die Frage der rechtlichen Zulässigkeit einer Rückführung wäre in jedem 
Einzelfall gesondert zu prüfen. Freiwillige Ausreisen sind hiervon unberührt.5 

Im Februar 2024 berichtete die Tagesschau, dass das BMI die Frage von Rückführungen verurteil-
ter schwerer Straftäter und Gefährder nach Syrien prüfe.6  

2.2. Rechtliche Zulässigkeit, insbesondere Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG in 
Verbindung mit Art. 3 EMRK 

Die Frage der rechtlichen Zulässigkeit von Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan kann im 
Rahmen dieses Sachstandes nicht verallgemeinernd und abschließend beurteilt werden. Denn 
diese hängt wie bereits erwähnt stets vom jeweiligen Einzelfall ab. So sind zwar die allgemeinen 
humanitären Verhältnisse im Zielstaat maßgeblich für die Frage, ob grundsätzlich eine unmensch-
liche oder erniedrigende Behandlung in Betracht kommt. Anschließend ist aber unter Würdigung 
aller Umstände des konkreten Einzelfalls zu prüfen, ob den Betroffenen eine solche Behandlung 
mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit droht.7 Hinweise kann aber die aktuelle behördliche Ent-
scheidungspraxis und Rechtsprechung bieten. Diese werden im Folgenden kurz skizziert. Zusätz-
lich wird auf aktuelle Lagebewertungen des Auswärtigen Amtes hingewiesen, soweit dazu Infor-
mationen vorliegen. 

Über das Vorliegen von Abschiebungsverboten gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG entscheidet das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), und zwar sowohl im Rahmen der Prüfung von 
Asylanträgen als auch in sonstigen aufenthaltsrechtlichen Verfahren (vgl. § 31 Abs. 3 Asylgesetz, 
§ 72 Abs. 2 AufenthG). Das BAMF veröffentlicht detaillierte Informationen zu seiner Entschei-
dungspraxis zu Asylanträgen. Basierend auf der Asylgeschäftsstatistik8 des BAMF wurden nur 1 
bis knapp 2 % aller Asylanträge von afghanischen Personen vollständig als unbegründet oder 

 

4 IMK, Sammlung der zur Veröffentlichung freigegebenen Beschlüsse der 220. Sitzung der Ständigen Konferenz 
der Innenminister und -senatoren der Länder vom 06.12. - 08.12. 2023 in Berlin, S. 82 (TOP 73). 

5 Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Mahmut Özdemir vom 19.12.2023 auf die Schriftliche Frage 
(Nr. 56) der Abgeordneten Clara Bünger (fraktionslos; jetzt Gruppe DIE LINKE.), BT-Drs. 20/9902, S. 45 – Her-
vorhebungen nur hier. 

6 Bewarder/Pinkert, "Systematische Verfolgung" von Kritikern in Syrien, tagesschau, 20.02.2024. 

7 BVerwG, Beschluss vom 08.08.2018 – 1 B 25/18, juris Rn. 11. 

8 BAMF, Asylgeschäftsstatistik (01-12/23), S. 5 und Asylgeschäftsstatistik (01-02/2024), S. 5; Prozentangaben im 
hiesigen Text beruhen auf eigenen Berechnungen basierend auf den vorgenannten Statistiken. 

https://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/2023-12-08-06/beschluesse.pdf?__blob=publicationFile&v=3#page=82
https://dserver.bundestag.de/btd/20/099/2009902.pdf#page=51
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/syrien-asylbewerber-bericht-auswaertiges-amt-100.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Asylgeschaeftsstatistik/hkl-antrags-entscheidungs-bestandsstatistikl-kumuliert-2023.html?nn=284746
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Asylgeschaeftsstatistik/hkl-antrags-entscheidungs-bestandsstatistikl-kumuliert-2024.html?nn=284746
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offensichtlich unbegründet abgelehnt.9 Dagegen wird in mehr als einem Drittel10 aller Afghanistan 
betreffenden Entscheidungen ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder 711 AufenthG12 festge-
stellt und einem weiteren Drittel der Entscheidungen Asyl, flüchtlingsrechtlicher oder subsidiärer 
Schutz gewährt. Die verbleibende Anzahl von Entscheidungen betrifft formelle Erledigungen (ins-
besondere Rücknahmen von Asylanträgen und sog. Dublin-Bescheide). Anträge von syrischen Per-
sonen wurden sogar nur in unter 0,1 % der Fälle als unbegründet oder offensichtlich unbegründet 
abgelehnt.13 Zwar wurden ansonsten nur in 0,3 bis 0,4 % der Syrien betreffenden Fälle Abschie-
bungsverbote nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG zuerkannt.14 Die weit überwiegende Anzahl syri-
scher Asylsuchender erhielt jedoch bereits subsidiären Schutz, gefolgt von Flüchtlingsschutz und 
Asyl,15 weshalb in diesen Fällen Abschiebungsverbote nicht gesondert geprüft wurden.   

Aktuelle Rechtsprechung deutscher Gerichte zur Frage des Bestehens von Abschiebungsverboten 
im Zusammenhang mit Art. 3 EMRK ist – wohl auch vor dem Hintergrund der sehr geringen Zahl 
der Ablehnungen – bezüglich Syrien nicht ersichtlich. Das Auswärtige Amt geht laut Medienbe-
richten in einem vertraulichen Bericht von Februar 2024 davon aus, dass eine sichere Rückkehr 
nach Syrien nicht gewährleistet ist.16 

Die Frage des Bestehens eines Abschiebungsverbots gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG in Bezug auf 
Afghanistan war seit Juli 2023 beim Bundesverwaltungsgericht aufgrund eines Tatsachenrevisi-
onsverfahrens anhängig.17 Allerdings wurde der Antrag im Januar 2024 zurückgenommen, sodass 
keine Entscheidung in der Sache ergehen kann.18 Die Tatsachenrevision war möglich, da diver-
gierende Rechtsprechung mehrerer Oberverwaltungsgerichte zur Beurteilung der allgemeinen 

 

9 Januar und Februar 2024: 1,75 %; 2023: 1,03 %. Anteil der Ablehnungen an der sog. bereinigten Gesamt-
schutzquote (tatsächlich inhaltlich geprüfte Entscheidungen, ohne nur formell abgelehnte Asylanträge) für Ja-
nuar und Februar 2024: 2,54 %; für das Gesamtjahr 2023: 1,33 %. 

10 Januar und Februar 2024: 33,95 %; 2023: 37,45 %; Anteil an der bereinigte Gesamtschutzquote für Januar und 
Februar 2024: 49,33 %; für Gesamtjahr 2023: 48,33 %. 

11 Erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit im Zielstaat, die nicht bereits unter § 60 Abs. 5 Auf-
enthG insb. in Verbindung mit Art. 3 EMRK fällt; vgl. Koch, in: Kluth/Heusch, BeckOK AuslR, 40. Ed. 1.7.2020, 
§ 60 AufenthG Rn. 39. 

12 Januar und Februar 2024: 33,13 %; 2023: 39,01 %; Anteil an der bereinigte Gesamtschutzquote für Januar und 
Februar 2024: 48,13 %; für Gesamtjahr 2023: 50,34 %. 

13 Januar und Februar 2024: 0,01 %; 2023: 0,06 %; Anteil an der bereinigte Gesamtschutzquote für Januar und Feb-
ruar 2024: 0,01 %; für Gesamtjahr 2023: 0,07 %. 

14 Januar und Februar 2024: 0,31 %; 2023: 0,38 %; Anteil an der bereinigte Gesamtschutzquote für Januar und Feb-
ruar 2024: 0,36 %; für Gesamtjahr 2023: 0,43 %. 

15 Januar und Februar 2024: 86,24 %; 2023: 87,77 %; Anteil an der bereinigte Gesamtschutzquote für Januar und 
Februar 2024: 99,63 %; für Gesamtjahr 2023: 99,5 %. 

16 Bewarder/Pinkert, "Systematische Verfolgung" von Kritikern in Syrien, tagesschau, 20.02.2024. 

17 Bundesverwaltungsgericht, Pressemitteilung Nr. 60/2023 vom 18.08.2023, "Tatsachenrevision" in asylgerichtli-
chem Verfahren betreffend Afghanistan eingegangen. 

18 BAMF, Entscheiderbrief Informationsschnelldienst 01/2024, S. 3. 

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/syrien-asylbewerber-bericht-auswaertiges-amt-100.html
https://www.bverwg.de/pm/2023/60
https://www.bverwg.de/pm/2023/60
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Entscheiderbrief/2024/entscheiderbrief-01-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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asyl-, abschiebungs- oder überstellungsrelevanten Lage in Afghanistan als Herkunfts- und Ziel-
staat der Abschiebung vorlag (§ 78 Abs. 8 Satz 1 AsylG). Dem Oberverwaltungsgericht (OVG) 
Greifswald zufolge lasse  

  sich nicht feststellen, dass im Falle eines leistungsfähigen erwachsenen Mannes ohne Unter-
haltsverpflichtungen bei Rückkehr aus dem westlichen Ausland nach Afghanistan die Anfor-
derungen eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK regel-
mäßig erfüllt sind, wenn in seiner Person keine besonderen begünstigenden Umstände vorlie-
gen.19 

Das OVG Greifswald fasst die abweichende Rechtsprechung anderer Oberverwaltungsgerichte 
wie folgt zusammen:  

  In der aktuelleren obergerichtlichen Rechtsprechung wird eine Verletzung von Art. 3 EMRK 
aus humanitären Gründen durch die Abschiebung von afghanischen Staatsangehörigen im 
Regelfall angenommen. So geht der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg davon aus, 
dass im Falle eines leistungsfähigen erwachsenen Mannes ohne Unterhaltsverpflichtungen 
bei Rückkehr aus dem westlichen Ausland die Anforderungen eines Abschiebungsverbots 
nach § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK regelmäßig erfüllt sind, wenn in seiner Person 
keine besonderen begünstigenden Umstände vorliegen. Derartige Umstände könnten insbe-
sondere dann gegeben sein, wenn der Schutzsuchende in Afghanistan ein tragfähiges und er-
reichbares familiäres oder soziales Netzwerk habe, er in hinreichendem Maße finanzielle oder 
materielle Unterstützung durch Dritte erfahre oder über ausreichendes Vermögen verfüge 
(VGH Mannheim, Urt. v. 22.02.2023 – A 11 S 1329/20 –, juris Rn. 140). Nach dem Sächsi-
schen Oberverwaltungsgericht ist nicht davon auszugehen, dass gesunde und leistungsfähige 
junge Männer als Rückkehrer aus dem westlichen Ausland ohne familiäre oder soziale Netz-
werke in der Lage sind, sich auf niedrigem Niveau jedenfalls in Kabul eine Existenzgrundlage 
aufbauen zu können (OVG Bautzen, Urt. v. 10.11.2022 – 1 A 1081/17.A –, juris Rn. 148). Die 
humanitären Verhältnisse sind nach der Rechtsprechung des Sächsischen Oberverwaltungs-
gerichts dabei weder in den anderen Großstädten Afghanistans noch im ländlichen Bereich 
wesentlich günstiger als in Kabul (OVG Bautzen, Beschl. v. 24.05.2023 – 1 A 472/20.A –, juris 
Rn. 30). Dem entspricht die Rechtsprechung des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts, 
das davon ausgeht, dass mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit auch junge, erwachsene, ge-
sunde und alleinstehende afghanische Männer, die im heimischen Kulturkreis sozialisiert 
wurden und mindestens eine der Landessprachen sprechen, bei Rückkehr nach Afghanistan 
nicht ohne weiteres zur Sicherung ihres Existenzminimums in der Lage sein werden. Eine an-
dere Bewertung sei jedoch bei Hinzutreten besonderer Umstände in der Person des Betroffe-
nen geboten, wenn diese die Prognose erlaubten, ihm werde die Sicherung des Existenzmini-
mums im Einzelfall trotz der derzeitigen humanitären Lage in Afghanistan gelingen (OVG 
Hamburg, Urt. v. 23.02.2022 – 1 Bf 282/20.A –, juris Rn. 38).20 

 

19 OVG Greifswald, Urteil vom 24. Mai 2023 – 4 LB 443/18 OVG, juris Leitsatz 2 – Hervorhebungen nur hier. 

20 OVG Greifswald, Urteil vom 24. Mai 2023 – 4 LB 443/18 OVG, juris Rn. 132 – Hervorhebungen nur hier. 
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Ferner wird auf die Erwägungen des Fachbereichs WD 2 zur Lage in Afghanistan und Syrien und 
Art. 3 EMRK in der o.g. Dokumentation hingewiesen. 

3. Weitere EU-Mitgliedstaaten 

Die Informationen beruhen auf Angaben aus den einzelnen Ländern. 

3.1. Dänemark 

Derzeit führt Dänemark aus außenpolitischen Gründen keine Zwangsabschiebungen nach Afgha-
nistan und Syrien durch, da Dänemark generell nicht mit den Behörden in Afghanistan und Sy-
rien zusammenarbeitet. Dies schließt auch die Zusammenarbeit bei Abschiebungen ein. 

Dies gilt für alle Personen, die abgeschoben werden können, einschließlich derjenigen, die zur 
Abschiebung verurteilt wurden. In Fällen, in denen afghanische oder syrische Staatsangehörige 
freiwillig ausreisen wollen, können die dänischen Behörden technische Unterstützung bei der 
Ausreise leisten. Die Tatsache, dass es derzeit keine zwangsweisen Abschiebungen gibt, ändert 
aber nichts an der Verpflichtung von Ausländern ohne legalen Aufenthalt in Dänemark zur Aus-
reise. 

3.2. Griechenland 

Der griechische Staat erkennt die De-facto-Regierung der Taliban in Afghanistan nicht an und ar-
beitet nicht mit ihr zusammen. Ferner besteht nach wie vor keine Möglichkeit, Abschiebungen 
nach Syrien durchzuführen. Die Lage in Syrien ist nach Ansicht des griechischen Staates gegen-
über der vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UNHCR) im Bericht der unabhängigen 
internationalen Untersuchungskommission über die Arabische Republik Syrien vom 12. Septem-
ber 202321 und der vom Außenministerium der USA im Menschenrechtsreport 2022 zu Syrien22 
beschriebenen Situation unverändert. 

3.3. Estland 

Personen werden nur nach Afghanistan und Syrien abgeschoben, wenn sie zustimmen. Wie die 
Daten belegen, ist niemand aus Estland in diese Länder abgeschoben worden. Nach § 17 des Aus-
reisepflicht- und Einreiseverbotsgesetzes23 darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben 
werden, in dem die Abschiebung zu den in Art. 3 der EMRK oder Artikel 3 des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe genannten Folgen oder zur Verhängung der Todesstrafe führen kann. Bei 

 

21 UNHCR, Report of the Commission of Inquiry on Syrian Arab Republic to the 54th regular session of the Human 
Rights Council, 12. September 2023. 

22 USA, Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2022 Country Reports on Human 
Rights Practices: Syria. 

23 In offizieller englischer Übersetzung abrufbar als Obligation to Leave and Prohibition on Entry Act vom 
21.10.1998, RT I 1998, 98, 1575, in Kraft seit 01.04.1999; Übersetzung vom 08.01.2024. 

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/report-coi-syria-september2023
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/report-coi-syria-september2023
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/syria/
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/syria/
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/508012024007/consolide#para17b1
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der Ausweisung eines Ausländers sind die Art. 32 und 33 der GFK (zusammen mit dem Protokoll 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31. Januar 1967) zu beachten. 

Im Jahr 2023 wurde eine Ausreiseanordnung für zwei syrische Staatsangehörige ausgestellt, von 
denen einer in die Türkei ausreisen musste und der andere sich im Vao-Unterkunftszentrum in 
Estland befindet. Im Jahr 2022 wurde für zwei syrische Staatsbürger eine Ausreiseanordnung aus-
gestellt, von denen einer nach Schweden und der andere in die Ukraine ausgereist ist. Außerdem 
wurde eine Ausreiseanordnung für einen afghanischen Staatsbürger ausgestellt, der nach Serbien 
ausgereist ist.  

3.4. Lettland 

Nach Informationen des Amtes für Staatsbürgerschafts- und Migrationsangelegenheiten und des 
staatlichen Grenzschutzes hat die Republik Lettland keine Ausländer, die sich aufgrund eines il-
legalen Aufenthalts in ihrem Hoheitsgebiet aufhalten, nach Syrien und Afghanistan abgeschoben. 
Das Amt für Staatsbürgerschafts- und Migrationsangelegenheiten hat außerdem in den letzten 
acht Jahren keine Entscheidung über die zwangsweise Abschiebung von Personen nach Syrien 
und Afghanistan getroffen. 

3.5. Schweden 

Laut der juristischen Einschätzung der schwedischen Migrationsbehörde besteht derzeit kein all-
gemeines praktisches Hindernis für die Durchsetzung von Abschiebungsanordnungen nach Af-
ghanistan. Allerdings habe sich die Situation für Frauen und Mädchen nach der Machtüber-
nahme der Taliban so verschlechtert, dass Abschiebungsentscheidungen für diese Gruppen nicht 
vollstreckt werden können.24 

In Bezug auf Syrien kommt die schwedische Migrationsbehörde zu der Einschätzung, dass es 
kein generelles Hindernis für die Vollstreckung von Abschiebungsanordnungen in das Land gibt. 
Das Ausmaß des Konflikts in einigen Teilen des Landes (Provinzen Aleppo, Daraa, Dein-ez-Zour, 
Hassakah, Iblid and Raqqa) wird zwar als so hoch eingeschätzt, dass das Ausmaß der willkürli-
chen Gewalt ein sehr hohes Niveau erreicht. Dies gibt Grund zur Annahme, dass für eine Zivil-
person die Gefahr besteht, einen ernsthaften Schaden im Sinne von Artikel 15 Buchstabe c der 
EU-Anerkennungsrichtlinie25 zu erleiden. Allerdings muss auch die Frage einer möglichen Bin-
nenflucht in andere Landesteile im Einzelfall geprüft werden, um festzustellen, ob der Vollstre-
ckung einer Ausweisungsverfügung im Einzelfall Hindernisse entgegenstehen.26 

 

24 Swedish Migration Agency, Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Afghanis-
tan -RS/089/2021(version 5.0), S. 10-11.  

25 Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.12.2011 über Normen für die Aner-
kennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, 
für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den 
Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Neufassung; sog. Qualifikations- oder Anerkennungsrichtlinie), ABl. EU L 
337, S. 9. 

26 Swedish Migration Agency, Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Syrien -
RS/022/2020(version 5.0), S. 11.  

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=47861
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=47861
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=47122
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=47122
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Die schwedische Grenzpolizei ist zuständig für die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern 
und Personen, die wegen Straftaten abgeschoben werden sollen. Laut ihren Angaben wurden im 
Jahr 2023 fünf Personen zwangsweise nach Afghanistan abgeschoben, davon zwei wegen Strafta-
ten. Insgesamt wurden 229 afghanische Staatsangehörige im Jahr 2023 abgeschoben, die meisten 
davon in andere europäische Länder. Drei Abschiebungen erfolgten in die Türkei und eine nach 
Kasachstan. Im selben Jahr wurden fünf Personen nach Syrien abgeschoben, vier davon wegen 
Straftaten. Insgesamt wurden im gleichen Zeitraum 179 syrische Staatsangehörige ausgewiesen, 
wiederum überwiegend in andere europäische Länder. Drei syrische Staatsangehörige wurden in 
den Libanon und zwei in die Türkei abgeschoben. 

Nach Angaben der Grenzpolizei werden die Daten in ihrem Register laufend aktualisiert und an-
gepasst, so dass die Zahlen je nach Zeitpunkt der Datenabfrage variieren können. Die oben ge-
nannten Daten wurden am 15. März 2024 abgerufen. 

*** 
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